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MILITARISCHER AUSLANDURLAUB

Das Kreiskommando St.Gallen hat uns am 21. November 1975 {iber
den militdrischen Auslandurlaub auf Anfrage hin folgendes
mitgeteilt:

In Beantwortung Ihrer telefonischen Anfrage geben wir Ihnen
folgende Stellungnahme der Abteilung filir Adjutantur vom
11.2.75 auf Grund einer Anfrage unsererseits bekannt:

Art.

Meldepflichtige, die mit Wohnsitz im Fiirstentum Liech-
tenstein am Technikum Buchs (SG) studieren, sind in An-
lehnung an Artikel 43, Absatz 1 Buchstabe b KV als Grenz-
gdnger zu behandeln. Al11fdlliger Auslandurlaub ist zu
1l6schen, und die Betreffenden sind zur Erfiillung der
dienstlichen Obliegenheiten verpflichtet.

43 Absatz 1 Buchstabe b der Kontrollverordnung legt fol-

gendes fest:

Keinen Auslandurlaub erhalten und zur Erfiillung ihrer dienst-
lichen Obliegenheiten verpflichtet bleiben:

Stellungs— oder Wehrpflichtige, die im Ausland wohnen,
jedoch ihren Arbeitsort in der Schweiz haben. Sie haben
sich beim Sektionschef ihres Arbeitsortes anzumelden.
Besitzen sie noch kein Dienstbiichlein, ist es ihnen vom
Kreiskommando, das fiir den Anmeldeort zustdndig ist, ab-
zugeben (vgl. dazu Art. 46). Stellungspflichtige bestehen
die Aushebung in der Schweiz,

Die schweizerischen Vertretungen melden die stellungs-—
pflichtigen Grenzgidnger mit Angabe ihrer Personalien und
der Adresse des Arbeitgebers der Abteilung fiir Adjutantur
zuhanden des zustdndigen Kreiskommandos. Die Ausstellung
der Dienstbiichlein fiir Grenzgidnger ist von der abgebenden
Stelle der Vertretung, die fiir den Wohnort des Grenzgin-
gers zustidndig ist, zu melden.

Schulort wird als Arbeitsort betrachtet.

KREISKOMMANDO ST. GALLEN

14



	Militärischer Auslandurlaub

